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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Martin Runge, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 16/9110 

zur Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsge-
setzes 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung in folgender Fassung: 

„§ 1 

Art. 10 des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes 
(BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, 
528, ber. S. 764, BayRS 2033-1-1-F) wird wie folgt ge-
ändert: 

Dem Abs. 2 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Die Versorgungsberechtigten werden hierüber durch 
die Pensionsbehörde informiert.“ 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am ……………….….. in Kraft.“ 

Berichterstatter: Adi Sprinkart 
Mitberichterstatter: Bernhard Seidenath 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Fra-
gen des öffentlichen Dienstes federführend zuge-
wiesen. 
Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf in seiner 59. Sitzung am 11. Oktober 2011 be-
raten und e i n s t i m m i g  in der in I. enthaltenen 
Fassung Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf in seiner 140. Sitzung am 
8. November 2011 mitberaten und e i n s t i m m i g  
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses zugestimmt. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf in seiner 64. Sitzung am 10. November 2011 
endberaten und e i n s t i m m i g  der Beschlussemp-
fehlung des federführenden Ausschusses zuge-
stimmt mit der Maßgabe, dass in § 2 als Datum des 
Inkrafttretens der „1. Januar 2012“ eingefügt wird. 

Ingrid Heckner 
Vorsitzende 
 


